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zu f;.'r<fs IJ 

Die Abgeordnet.en zum Nationalrat SRB und Freunde haben am 

9. Novembpr 1989 \In ter der Nr. 4485/.J an mi eh e j ne sehr i f t Jj­

che parlamentarische Anfrage betreffend "übergriffe der 

Pol tzei und Gendarmerie (HAAf)" geri.chtet, eHe folgenden 

Wortlaut. hat.: 

".1. Wie lau l. e t. cl e r Pol i z ei be r ich l. ü b (~r na c h s t. ehe n d 
mit Datum, Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen incliesen Vorfall verwickelt.e Beamte Strafanzeige 
erstattel? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamt.e 
stattfanden, wte endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zweiter Instanz? 

4. Fall~ es recht.skr~ftige Verurteilvngen von i~ diese Verfahren 
verWickelte Beamt.en gab, welche dlenslrechtllchen Konsequen­
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Verset.zungen von Beamt.en kam, in welche Kommissa­
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den B~schwerdefiihrer im.Zusammenhang mit der 
f)trafanzelge gegen In den Vorfall verWickelte Beam{en straf­
rechtliche Scfirltte eingeleitet? 

7. Bejahenderlfalls: Nach welchen ßes~immungen des Strafgesetzbu­
ch(~s wurdnn s l ra frech t 11 ehe f)chr Itte gegen den Beschwerde­
führer eingeleitet? 

Vorfa] 1: 27.3.1989 • 
. - WälTi:'-iiüd HAAf), ("Vo 1 ks s Li mme" 7.7.1989), Kommi s sar i al Pap­

penhe j mgas se (W i.f~n) 11 
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Der Umstand, daß die Arbeit der Sicherheitsexekuti.ve im 

Schutzbereich so sensibler lind schUlzenswerler RechlsgUter, 

wie jeTwn der persönl ichen Freihei t und der' körperlichen 

Unversehrtheit, geleistet wi.rd, machl PS 

Hahmen sowohl der Ausbildung als auch 

prforderli.ch, im 

eIer Dienst.aufsichl 

s Uind i ß darum bemüh l zu se i. n , daß he i Wahrung der Ef f 1. z 1. enz 

der Sicherheilsbehörden die Belast.ung der Belroffenen durch 

Gr'undrechlspingriffe so gor'ing wie möglich ausfal10. Ich habe 

mich daher seit. der tlbernahme der Verant.wort.ung im Innenres­

sorl i.n dies(~m Bereich bemühl, 

- Maßnahmen zu selzen, die der Rechtssicherheit der 

Bürger aber auch der Angehör i ßen der Si cherhe 1. t sexf~ku­

tive dienen, 

Mpchanismen zu ent.wicknln, <1io eirHHI objekt.iveren 

Umgang mil MIßhandlungsvorwürfen ermöglichen und 

das Instrumentarium fUr eine den Anforderungen an die 

Sicherheitsexekutive entsprechende disziplinarrechtli­

che Reakt.ion zu sichern. 

D(-)mentsprechend wurden unter Bedachtnahme auf die seit langem 

erhobene Forderung nach Er]assung eines "Polizeibefugnisgeset­

zes" Initiativen zur gesetzlichen Regelung der den Sicher­

heitsbehörden auf dem Gebiete der allgemeinen Sicherheitspo­

li.zei zukommenden Aufgaben und der der Sicherhei.tsexeklltive 

hiezu eingeräumt.em Befugnisse ergriffen. Der Ent.wurf eines 

"s i clwrhe i t spo J i ze i gese tzps" w i. rd An fang niichs I,f)n .Jahres der 

allgemeinen Begutachlung zugeführt werden. In sein(-)r derzei­

ligen Konzeption sieht. dieser Ent.wurf die Möglichkeit. einer 

ex ternen Obf)/'l>rüfung von Beschwel'dpn, 

rwilsexekutive erhoben werden, vor. 

die gegpn dip Sicher-

Schon auf Anfragen, die Si.e im SOmmf)r di.eses .Jahres an mich 

gerichtet haben, t.ei]te ich Ihnen mit., daß eine aus Vertre-
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tern der Bundesm i ni ster i en für I nneres und. für .Jus ti z bes te­

hende Arbeitsgruppe gemeinsame Richlllnien der beiden Res­

sorts iiber die Verständigung Dritter von der Festnahme von 

PerSOT\on durch Organe des ()ffentlichen Slcherheilsdienstes 

und über ihren Verkehr mit. Rechtsbeiständen .erarbeitet hat. 

Dami. t wurdnn im Rahmnn der ge llenden Rech 1 sordnung die bes le­

henden Mi:>gl i ch}«~ i ten HU sgeschöpf t., Personen, die von einem 

sicherheitsbc-)hördli.chen Freiheitsentzug betroffen stnd, den 

Kontakt zu Angehörigen, insbesondere aber auch zu Vert.eidi­

gern, ZIJ ermöglichen. Es tst nunmehr für die meisten Angehal­

tenen, die dem Gerictlt eingeliefnrt werden, sichergestellt, 

daß sie innerhalb des Z(!ilraumes von etwa 24 Stunden nach dem 

Ende der si chf)rhe i l sbehörd I i. chen Vernehmung ein Gnspräch von 

Angesicht. zu Angesicht. mit. einem Vprt.eidiger ent.weder noch 

bHi der Sjc}wrhei LsdionstsLell(~ oder schon im gerichtli.chen 

G(~fang(·menhaus fUhren können. 

Sc h 1 i () ß 1 ich ha lw ich öl. 11 chI Tl i L ja\. iv f-) Tl e q~ r i f fe n , um im Be-

l'(·dch df!S DisziplinarrechLps ('!irw angempssenero Rf~akt.ion auf 

feslgeslHllle Dienstpflichlverletzungen zu gewährleisten: in 

Fällen, in denen durch das Verhallen eines Beamten das Ver­

lrauen der Bevölkerung in die sachgerectlte Vorgangsweise der 

SicherheiLsexf)kutive erschüttert worden ist, soll die Mög­

lichkeil eröffnet worden, den Beamt.en anders einzuselzen. 

r ,e lzt 1 ich muß ich aber auch aus An 1 aß dieser An frage darau f 

hinweisen, daß fUr Beamt.e, gegen elie straf- und/oder diszi­

plinarrechtlich relevante Vorwürfe erhoben werden, der in der 

Verfassung (Art.. 6 EMRK) verankerte Grundsat.z der tJnschulds­

vermulung - so wi.e für jedermann - gellen muß: bis zum Beweis 

des Gegenteiles habe ich daher von lhrer Unschuld auszugehen. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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z. u _.Er a@._J __ :. 

Am 28.3 .. 1989, gegen 00.45 Uhr, schri t t.en Si cherhei tswachebe­

amte wegon einer Zechprellerei ein. Frau HAAS mischte sich in 

die Amtshandlung ein und wurde in der Folge aus Gründen, auf 

die ich im Hinblick auf meine Verpflichtung zur Wahrung des 

Amtsgeheimnisses ohne die Zustimmung der Betroffenen nicht 

eingehHn kann, festgenommen. 

Df!r Au f forderung, zum S t. re i fenkraf t.wagen mi t. zukommHn, kam sie 

nicht nach. Sie wurde datH~r von zwei Sicherheitswachebeamten 

in der Höhe (Ier rechtem Schul ler an ihrer Lederjacke erfaßt.. 

Dabei ließ sie sich sofort. zu BodHn fallen, t.rat. mit den 

Bei.nen um sich und schri_e. Die Beamten erfaßteTl sie nellerli.ch 

an dpr I .eder jacke und zogf-m sie, sodaß si p mt t den Fersen am 

Boden schlHi.ftH, in den SlreifenkrafLw:-lgen. BHim Kommissariat 

angekommHn, wpigert.e sich Frau HAAS allszusleigen. Sie wurde 

wieder von den Beamten :-lTl den Schultern erf:-lßt und aus dem 

Slreifenkraflwagen gezogen. 

Aufgrllnd eines Zeitungsartikels vom 9.6.1_989, demzufolge sich 

Fr:-lll HAAR zerschllnden, g(~dmniitigl, mit :-lusgeri.ssenen H:-laren 

in der Zelle wiederfand, wurden gegen die Beamten Erhebungen 

im Oienslf) der Straf justiz oingeleitet. 
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ZI1 Fra@---.!2_:_ 

Der Sachv(~rha 1 t. wurde der S t. aa t. sanwa 1 t. schaf l angeze i gt . Das 

Verfahren ist noch nicht abgeschlossl~n. 

7-\1 den __ Fr(ill~!L .. ~. unJl_,t: .. 

Tm Hinblick auf din Beantwortung der Frage 2 entfallen weite­

re Ausführungen. 

Zu. Frage 5: 

Versetzungen erfolgt.en nicht. 

Zu deJLFr:.'!.K~.!L.-!!. . ...!Jrr~ __ 1..;.. 

Gegen din Beschwerdefiihrerin wurden knine st.rafrecht.lichen 

Schritte eingeleitet. 

4436/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




